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Sicherheitspolitik

Blockierte Sicherheitspolitik:
Mogliche Auswege

Die momentane Blockade in der Sicherheitspolitik konnte geldst
werden. Die Uberarbeitung des Sicherheitspolitischen Berichts
ermoglicht es, die Zusammenarbeit zwischen Bundesrat und

Parlament zu iiberdenken. Eine von mir eingereichte Motion fordert

neue Strukturen fiir den Bericht und eine neue Form der Koope-
ration zwischen den staatsleitenden Gewalten.

Peter Malama

Bundesrat Samuel Schmid kiindigte
im Juli eine Neuauflage des Sicher-
heitspolitischen Berichts an. Diese bie-
tet Gelegenheit, eine neue Form der
Zusammenarbeit zwischen Bundesrat
und Parlament zu suchen. Eine von mir
in der Herbstsession eingereichte, und
von links bis rechts unterstiitzte Motion
soll entsprechende Schritte einleiten.
Diese sind notwendig, weil die Schwei-
zer Sicherheitspolitik in einer Blockade
steckt.

Die Schlagzeilen in den Monaten
August und September zeigen deutlich:
Armee, VBS, Departementschef und
Politik stehen im Fokus der Medien,
wie schon lange nicht mehr. Die Auf-
deckung von tatsichlichen und ver-
meintlichen Mingeln verdeckt jedoch
die Sicht auf das Hauptproblem: Das
Parlament ist nicht mehr in die Sicher-
heitspolitik eingebunden. Es sucht stets
die Balance zwischen ideologischer Par-
teipolitik und tatsichlichen sicherheits-
politischen Bediirfnissen, findet aber
kaum Zeit, die Konsequenzen der glo-
balen Entwicklungen fiir die Schweizer
Sicherheitspolitik zu analysieren und
erhilt von der Exekutiven auch keine
diesbeziiglichen Vorlagen.

Das Resultat ist ein zunehmender
Dissens mit héchst bedenklichen Er-
gebnissen: Die Armee erhilt politische
Vorgaben, aber keine adiquaten Mit-
tel, um diese zu erfiillen. Riistungsvor-
lagen werden aus Unverstindnis gegen-
tiber der verinderten Lage oder aus
parteitaktischen Griinden abgelehnt.
Ebenso verhindern auf formaler Ebene
unheilige Allianzen die Anpassungen
der gesetzlichen Grundlagen an aktuel-
le Rahmenbedingungen. Ohne zumin-
dest den kleinsten gemeinsamen Nen-
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ner geklirt zu haben, wird unsere Sicher-
heitspolitik weiterhin in einer Blocka-
de feststecken, die schlussendlich einen
Verlust an Sicherheit bedeutet. Diese
Feststellung fithrte mich in der Debat-
te im Nationalrat zum folgenden Auf-
ruf: Als Parlamentarier stehen wir in
der Verantwortung, eine glaubwiirdige
Sicherheitspolitik zu betreiben und nicht
die Armee fiir parteipolitische Zielset-
zungen zu instrumentalisieren, dies no-
tabene auf dem Buckel der Sicherheit
von Volk und Land und unserer Miliz
im Speziellen.

Offene Fragen
in der Lagebeurteilung

Die angekiindigte Uberarbeitung des
Sicherheitspolitischen Berichtes ist wich-
tig und dringend. Tatsichlich stammt
der aktuelle Bericht aus dem Jahre

1999. Dem Bericht fehlt es jedoch
nicht nur an inhaltlicher Aktualitit,
sondern auch an einer neuen Struktur,
um die Parlamentarier in die sicher-
heitspolitische Entscheidungsfindung
einzubinden. Die Motion fordert, dass
der neue Sicherheitsbericht keine reine
Aufdatierung der Lagebeurteilung mehr
bleiben darf. Ein reines Verwaltungs-
gremium wird jedoch kaum in der Lage
sein, einen breit akzeptierten Sicher-
heitsbericht zu erarbeiten. Die ange-
messene und frithe Involvierung von
Wissenschaft, Wirtschaft, (Miliz)Ver-
binden und Parteien erscheint zwin-
gend.

Strategischer/Operativer Lufttransport:
Eine durch die Politik bewusst in Kauf
genommene Fdhigkeitsliicke (Hier im Bild
die nicht genehmigte CASA 295).




Neue Kooperation zwischen
Bundesrat und Parlament

Mit dem Bericht miissen durch eine
neue Form der Zusammenarbeit zwi-
schen Bundesrat und Parlament grund-
sitzliche Fragen unserer kiinftigen si-
cherheitspolitischen Strategie geklirt
werden:

* welche spezifischen sicherheitspoliti-
schen Interessen will und kann die
Schweiz kiinftig verfolgen,

* welchen geografischen Interessen-
raum und Aktionsradius sollen unse-
re sicherheitspolitischen Aktivitdten
mit einbeziehen,

* wie sind wichtige Rahmenbedingun-
gen (Autonomie, Kooperation oder
Integration, Auslegung der Neutrali-
tit, Wehrmodell etc.) fiir die sicher-
heitspolitischen Instrumente zu defi-
nieren,

* was umfasst die Aufrechterhaltung
der Kernkompetenz Verteidigung
kiinftig fir Fihigkeitsbiindel, wie
miissen die Rollen von Armee und
Polizei im Bereich der inneren Si-
cherheit definiert werden, und wie
wird die Transformation der Streit-
krifte kiinftig geplant und gesteuert,
wie wird der Aufwuchs im Bedarfs-
fall realisiert, welche Rolle kommt
der Sicherheits- und Wehrtechnik-
industrie, der Riistungskontrollpoli-
tik zu,

* mit welcher Vernetzung will der
Bundesrat kiinftig die innere Sicher-
heit gewihrleisten und welche Rol-
lenteilung kommt dabei den Streit-
kriften, welche den Polizeikriften
zu?

Ich fordere, dass der Bericht die dies-
beziiglichen Vorstellungen des Bundes-
rates begriinden und darlegen soll. Ab-
geleitet aus diesen Klirungen soll der
Bundesrat seine Absichten in Form von
strategischen Leitsitzen formulieren
und dem Parlament zur Genehmigung
vorlegen. Diese Leitsdtze in Form von
Kernaussagen zur Strategie der Schwei-
zer Sicherheitspolitik sollen die wesent-
lichen Eckwerte der schweizerischen
Sicherheitspolitik beschreiben. Was in
Kantonsparlamenten schon lange Pra-
xis ist, ndmlich, dass sich Exekutive
und Legislative auf strategische Eck-
werte der Planung einigen, ist beim
Bund immer noch ein Fremdwort. Der
Bundesrat unterbreitet dem Parlament
die Berichte lediglich zur Kenntnisnah-
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Der Sicherheitspolitische Bericht

Die Sicherheitspolitischen Berichte wa-
ren und sind — gezwungenermassen — ein
Abbild ihrer Zeit. Nicht nur die inhaltli-
chen Schwerpunkte der Berichte haben
sich in den letzten 30 Jahren verschoben,
sondern auch die Art ihrer Entstehung.
Alle bisherigen Sicherheitspolitischen
Berichte wurden dem Parlament lediglich
zur Kenntnisnahme vorgelegt. National-
und Stdnderat kénnen bis heute in der
strategischen Ausrichtung der Sicher-
heitspolitik nicht mitwirken.

Bericht 73:  Konzeption zur Gesamtver-
teidigung
Bericht 90:  Schweizerische Sicherheits-

politik im Wandel
Bericht 2000: Sicherheit durch Koopera-
tion

Die gesetzlichen Grundlagen sind wie folgt

zu ergdnzen:

1. Der Bundesrat unterbreitet dem Parla-
ment seine sicherheitspolitische Stra-
tegie in Form eines Berichtes zur Si-
cherheitspolitik.

2. Der Bericht zur Sicherheitspolitik legt
die strategischen Ausrichtungen fest,
soweit diese in der Kompetenz der
eidgendssischen Réte liegen. Er ent-
héalt mindestens eine unabhdngige La-
gebeurteilung beziiglich Risiken und

me und wundert sich dann, wenn er
vom Parlament bei der Umsetzung ste-
hen gelassen wird.

Das Parlament einbinden
und verpflichten

Die akuten Probleme zeigen auf, dass
das Parlament nicht mehr nur auf Basis
von Ristungsprogrammen, Riistungs-
krediten und Militirgesetzrevisionen
die kiinftige Armeepolitik mitentschei-
den soll. Das Parlament muss bereits
im Vorfeld, nimlich auf Stufe eines
sicherheitspolitischen Berichts wesent-
liche Weichenstellungen vornehmen
kénnen. Im Sinne eines top-down Pro-
zesses konnten damit wichtige Grund-
lagen fiir nachgelagerte Vorlagen zwi-
schen Exekutive und Legislative besser
abgestimmt werden. Mit der Gewih-
rung grosserer Mitsprache durch die
Genehmigungs- und Abinderungs-
kompetenz der eidgendssischen Rite
wiirde das Parlament mehr Entschei-
dungskompetenz und Verantwortung
in der Definition der Sicherheitspolitik

Gefahren sowie deren Entwicklungen,
eine Bewertung der wesentlichsten
Rahmenbedingungen, eine Definition
der nationalen Interessen und der
sicherheitspolitischen Ziele, die Stra-
tegie zu deren Umsetzung sowie die
wesentlichsten Eckwerte im Bereich
der Umsetzung und die Rahmenbedin-
gungen.

3. Der Bericht wird ergdnzt durch einen
genehmigungspflichtigen Teil: Dieser
umfasst aus der Lagebeurteilung und
der Strategie des Bundesrates abge-
leitete sicherheitspolitische Leitsatze
in Form von Kernaussagen zur Strate-
gie der Schweizer Sicherheitspolitik;
diese beschreiben die wesentlichen
Eckwerte der schweizerischen Sicher-
heitspolitik und sind dem Parlament
zur Beschlussfassung zu unterbreiten.
Das Parlament kann die Leitsadtze ge-
nehmigen und Anderungen verlangen.
Die Beschliisse der eidgendssischen
Rate wirken als Richtlinie fiir die Defi-
nition der Sicherheitspolitik, von der
nurin begriindeten Fdllen abgewichen
werden darf.

4. DerBericht wird periodisch aktualisiert
und in der Regel einmal pro Legislatur
dem Parlament zu Beschlussfassung
vorgelegt.

iibernehmen. Der Bundesrat erhsht
damit die Chancen, dass seine Umset-
zungen im Bereich der Sicherheitspo-
litik (vor allem Gesetzgebung und
Finanzbeschliisse) politisch tragfihig
werden. Mit der vorgeschlagenen neu-
en Verteilung der Kompetenzen zwi-
schen Parlament und Bundesrat sowie
der Anpassung der Inhalte und prozes-
sualen Abldufe der Sicherheitspolitik
und Streitkrifteentwicklung kénnen in
der Sicherheitspolitik wieder Vertrauen
und langfristige Akzeptanz in Politik,
Wirtschaft und Volk geschaffen wer-
den. Schliesslich werden somit Null-
entscheide, wie sie sich in der Sicher-
heitspolitik zunehmend hiufen, ver-
mieden. [ |

Peter Malama

| Obersti Gst
Nationalrat (FDP/BS)
Mitglied SiK

4059 Basel

ASMZ 11/2008 9



	Blockierte Sicherheitspolitik : mögliche Auswege

